
Erhaltungssatzung der Stadt Querfurt 
nach § 172 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch 
für den Bereich – Altstadt und Burg – 

 
 
 
Auf Grund des § 172 des Baugesetzbuches (BGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des EAG Bau vom 24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359) in 
Verbindung mit § 6 der Gemeindeordnung Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05. Ok-
tober 1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. März 2004 
(GVBl. LSA S. 234) hat der Stadtrat der Stadt Querfurt in seiner Sitzung am 
07.07.2005 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das Gebiet der Altstadt und der Burg. 
Er wurde auf dem beigefügten Lageplan, der Bestandteil dieser Satzung ist, 
umrandet dargestellt. 
 

§ 2 
Sachlicher Geltungsbereich 

 
Diese Satzung dient nach Maßgabe des § 3 der Erhaltung des Ortsbildes und der 
bestehenden strukturellen Stadtgestalt. Sie gilt unbeschadet von Bebauungsplänen, 
weiteren Ortssatzungen und der Genehmigungspflicht baulichen Anlagen nach der 
Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt bzw. der Genehmigungspflicht nach dem 
Denkmalschutzgesetz. 
 

§ 3 
Genehmigungstatbestände 

Erhaltungsgründe 
 

1) Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes auf Grund seiner städte-
baulichen Gestalt bedarf der Abbruch, die Änderung oder die Nutzungsänderung 
sowie die Errichtung baulicher Anlagen im Geltungsbereich dieser Satzung der 
Genehmigung. 
 

2) Erhaltungswürdig im Sinne dieser Satzung sind: 
 
a)  bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen, die von geschichtlicher  
  Bedeutung sind. 
 
b) bauliche Anlagen oder Teile solcher Anlagen von städtebaulicher Bedeutung, 
  die neben den unter Punkt a) genannten Anlagen, allein oder im Zusammen- 
  hang mit anderen bestimmend für die Innenstadt und für deren Straßen und 
  Plätze sind oder infolge der Baugestaltung (z. B. Geschossigkeit oder Dach- 
  form) Besonderheiten aufweisen, die das unverwechselbare Stadtbild dar- 
  stellen. 
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§ 4 

Erörterungspflicht 
 

Vor der Entscheidung über eine im Sinne dieser Satzung genehmigungspflichtigen 
Maßnahme hat eine Erörterung entsprechend § 173 Abs. 3 BauGB mit dem 
Eigentümer oder sonstigen zur Unterhaltung Verpflichteten stattzufinden. 
 

§ 5 
Zuständigkeit, Verfahren 

 
Die Genehmigung wird durch die Stadt erteilt. 
Ist eine baurechtliche Genehmigung oder Zustimmung erforderlich, wird die 
Genehmigung durch die Baugenehmigungsbehörde (Untere Bauaufsichtsbehörde) 
im Einvernehmen mit der Stadt erteilt. 
 

§ 6 
Ausnahmen 

 
Die den in § 26 Nr. 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienenden Grundstücke und die 
in § 26 Nr. 3 BauGB bezeichneten Grundstücke sind von der Genehmigungspflicht 
nach § 3 Abs. 1 dieser Satzung ausgenommen. 
 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig handelt, wer im Sinne des § 213 Abs. 1 Nr. 4 des BauGB im 
Geltungsbereich dieser Satzung eine bauliche Anlage ohne Genehmigung verändert 
oder rückbaut. 
Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 213 Abs. 2 BauGB mit einer Geldbuße bis zu 
25.000,00 € geahndet werden. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Querfurt, den 11.07.2005 
 
 
 
 
 
 
K u n e r t 
Bürgermeister                                                              -   S i e g e l   - 
 




